
Dienstleistung Kommunale Pflegeberatung (PB) Gerontopsychiatrischer 

(Sozial)dienst (gpD)

Pflegeberatung der Pflegekassen Rehazentrum Reutherstraße Krankenhaus Sozialdienst

(Informationen gem. Internetauftritt) 

Eingliederungshilfe örtl. 

Träger Kinder (RBK)

Eingliederungshilfe ü-ört. Träger 

(LVR-Dezernat Soziales)

Beratung nach § 106 SGB IX des LVR-

Dezernat Soziales

Eingliederungshilfe für Kinder mit (drohender) 

wesentlicher Behinderung bis zum 

Schuleintritt

(LVR-Dezernat Kinder, Jugend u. Familie - LVR-

Landesjugendamt)

Jobcenter 

(Informationen gem. Internetauftritt)

Wohnberatung kommunale Seniorenarbeit 

(Altenhilfe, Seniorenarbeit, 

Seniorenberatung) 

Betreuungsbehörde RBK Betreuungsbehörde der Stadt 

Bergisch Gladbach

Allgemeiner Sozialer Dienst

für Erwachsene

Allgemeine Beratungs- und 

Unterstützungsstelle (ABU 

RBK)

Ordnungsbehörde 

Gemeinde Odenthal

Ordnungsbehörde 

Gemeinde Kürten

Ordnungsamt Stadt 

Overath

Ordnungsamt 

Wermelskirchen

Burscheid

Leichlingen

Bergisch Gladbach

Rösrath

Ergänzende 

Unabhängige 

Teilhabeberatung 

(EUTB)

(Informationen gem. 

Internetauftritt)

Fachstelle für 

behinderte Menschen 

im Arbeitsleben (RBK)

Integrationsfachdienst 

(IFD) 

(Informationen gem. 

Internetauftritt)

Träger Rheinisch-Bergischer Kreis Rheinisch-Bergischer 

Kreis

Die Kette e.V., Fachgebiet 

Beratung, Herr Tobias 

Fundneider

Die Kette e. V. Pflegeversicherung des Klienten GFO Reha Bergisch Gladbach je Krankenhaus unterschiedlich, siehe Träger

- Evangelischen Krankenhaus Bergisch 

Gladbach

- GFO Kliniken Marienkrankenhaus, Vinzenz 

Pallotti Krankenhaus 

- Krankenhaus Wermelskirchen GmbH

Rheinisch-Bergischer Kreis (RBK) Landschaftsverband Rheinland Landschaftsverband Rheinland LVR Bundesagentur für Arbeit (BA)

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis kreisangehörigen Kommunen Betreuungsbehörde Rheinisch-

Bergischer Kreis,

zuständig für Overath, 

Rösrath, Kürten, Burscheid, 

Odenthal, Wermelskirchen, 

Leichlingen.

Betreuungsbehörde der Stadt 

Bergisch Gladbach,

zuständig für das Gebiet der 

Stadt Bergisch Gladbach

kreisangehörige Kommunen Rheinisch-Bergischer Kreis Gemeinde Odenthal, Der 

Bürgermeister

Gemeinde Kürten Stadt Overath Siehe Homepage der 

Kommune

EUTB Rheinisch-

Bergischer Kreis  

Rheinisch-Bergischer Kreis IFD

Dienstaufsicht Sozialamt Burscheid und Rheinisch-

Bergischer Kreis, Amt für Soziales und 

Inklusion

Die Kette e.V., Fachgebiet 

Beratung, Herr Tobias 

Fundneider

Die Kette e. V., Fachgebiet Beratung, 

Herr Tobias Fundneider

Pflegekassen der 

bundesunmittelbaren GKV = 	 

Bundesamt für Soziale Sicherung 

(BAS)

Pflegekassen der 

landesunmittelbaren GKV = Jeweilige 

Landesaufsichtsbehörde

Private Pflegepflichtversicherung = 

(BaFin)

Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht 

Geriatrisches Zentrum 

Reuterstraße

der jeweilige Träger Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt 

für Soziales und Inklusion

Ministerium für Heimat, Kommunales, 

Bau und Digitalisierung des Landes 

Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Digitalisierung des Landes Nordrhein-

Westfalen

LVR eigenständige Behörde -DA bei 

Geschäftsführung

Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt für Soziales 

und Inklusion, Sozialämter der Kommunen

Sozialämter der Kommunen Rheinisch-Bergischer Kreis, 

Amt für Soziales und Inklusion, 

Stadt Bergisch Gladbach, 

Fachbereich 5 Jugend und 

Soziales

Sozialämter der Kommunen Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt 

für Soziales und Inklusion

Gemeinde Odenthal, Der 

Bürgermeister

Gemeinde Kürten, 

Ordnungsamt

Stadt Overath, Amt für 

Öffentliche Sicherheit 

und Soziales

Siehe Homepage der 

Kommune

Projektträger: Die Kette e. 

V.

Rheinisch-Bergischer 

Kreis, Amt für Soziales und 

Inklusion

Projektträger: Die Kette e. V.

Fachaufsicht Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt für 

Soziales und Inklusion

Die Kette e. V., Fachgebiet Beratung, 

Herr Tobias Fundneider

Pflegekassen der 

bundesunmittelbaren GKV = 	 

Bundesamt für Soziale Sicherung 

(BAS)

Pflegekassen der 

landesunmittelbaren GKV = Jeweilige 

Landesaufsichtsbehörde

Private Pflegepflichtversicherung = 

(BaFin)

Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht 

der jeweilige Träger Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt 

für Soziales und Inklusion

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes Nordrhein-

Westfalen

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

LVR eigenständige Behörde -FA bei 

Geschäftsführung

Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt für Soziales 

und Inklusion

Seniorenarbeit Sozialämter der 

Kommunen 

Altenhilfe: Rheinisch-Bergische Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis, 

Amt für Soziales und Inklusion,

Stadt Bergisch Gladbach, 

Fachbereich 5 Jugend und 

Soziales; MAGS NRW

Sozialämter der Kommunen Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt 

für Soziales und Inklusion

Fachbereich II Bürgerdienste Gemeinde Kürten, 

Ordnungsamt

Stadt Overath, Amt für 

Öffentliche Sicherheit 

und Soziales

Siehe Homepage der 

Kommune

Projektträger: Die Kette e. 

V.

Landschaftsverband 

Rheinland

Dezernat Schulen, 

Inklusionsamt, Soziale 

Entschädigung

50663 Köln

Landschaftsverband 

Rheinland

Dezernat Schulen, 

Inklusionsamt, Soziale 

Entschädigung

50663 Köln

Ansprechperson Burscheid:

Frau Scharf  

Kontakt über 02202 136543

alle weiteren Kommunen:

Servicetelefon Pflegeberatung 

Tel.: 02202 13 6543

Telefon: 02202 13 2221 Telefon: 0174 9249984 Telefon: 02202 2771 205 

                      2771 203

                      2771 204

siehe jeweilige Pflegekasse Alexandra Lillpopp, Tel.: 02202 

127-375 

Lisa Lügger, Tel.: 02202 127-376 

Janka Renz, Tel.: 02202 127-440 

50.24 Fallmanagement 

Eingliederungshilfe 

(Bedarfsermittlung und -

feststellung)

02202/ 13- 6776, - 6765, -6561, -

6475

50.25 Hilfe für Menschen mit 

Behinderung 

(Verwaltungsverfahren) 

02202/ 13 - 6466, -2830,- 6402

Fachbereichsleitung: 

Markus Schulzen, 0221/ 809-7200, 

Markus.Schulzen@lvr.de

Abteilungsleitung: 

Stefanie Faust, 0221/809-7145, 

Stefanie.Faust@lvr.de

Teamleitung: 

Andreas Bauer, 0221/ 809-7243, 

Andreas.bauer@lvr.de

E-Mail: 

Beratung.RheinischBergischerKreis@lvr.de

Telefon: 

0221/809-6670

Abteilungsleitung: 

Susanne Lang, 0221-809-4156, 

susanne.lang@lvr.de

Teamleitung: 

Julia Ulrich, 0221-809-4459, julia.ulrich@lvr.de

aktuelle Kontaktdaten im LVR-Fallmanagement im 

Downloadbereich der Seite: www.bthg.lvr.de

LVR-Beratungskompass

https://www.jobcenter-rhein-

berg.de/jobcenter/ansprechpersonen

50.27 Pflege- und Wohnberatung 

02202 - 136538,  oder -136539

WB Burscheid 02174 - 670370 oder - 

670368

WB Wermelskirchen 02196 - 710543

http://rosewiki-

mk.citkomm.de/rbk/images/b/bf/2023-

08-08_SGB_XII.pdf

Verwaltung:  02202/13-6447, -

6221 Sachbearbeitung: 

02202/13- 2902, -2949, -2981, 

-2901, -2948, -2824,  -6027

Verwaltung: 02202/ 14-2639, 

Sachbearbeitung: 02202/14 -

2856, -2469, -1506, -2584, -

2857, -2438, -1765

siehe Homepage der 

Kommune 

Telefon: 02202/ 13- 6492 OD: 02202 / 710 -130 oder -

131

02268/939-377 02206/602-727 

(Leitung)

02206/602-728 

(Sachbearbeitung)

02206/602-733 

(Sachbearbeitung)

Siehe Homepage der 

Kommune

Martina Pallowski | 

Fachberaterin

m.pallowski@eutb-rbk.de

Telefon: 01520 1643962

Regine Soens | 

Fachberaterin

r.soens@eutb-rbk.de

Telefon: 0173 3125909

Thomas Herres | 

Fachberater

t.herres@eutb-rbk.de

Telefon: 01522 3591048

Astrid Lehmann | 

Fachberaterin

a.lehmann@eutb-rbk.de

Telefon: 01522 3596712

Tel.: 0 22 02 13 21 42

 Fax: 0 22 02 13 10 21 35

Tel.: +49-2202-2711309

Fax: +49-2202-2711329

E-Mail Burscheid: 

seniorenberatung@burscheid.de

E-Mail alle anderen Kommunen: 

Pflegeberatung@rbk-online.de

E-Mail: 

Gesundheitsamt@rbk-

online.de

E-Mail:  t.fundneider@die-

kette.de

Beratung@die-kette.de siehe jeweilige Pflegekasse E-mail: sozialdienst@reha-

reuterstrasse.de

je Krankenhaus unterschiedlich, siehe Träger

- Evangelischen Krankenhaus Bergisch 

Gladbach

www.evk.de

- GFO Kliniken Marienkrankenhaus, Vinzenz 

Pallotti Krankenhaus 

www.kliniken-rhein-berg.gfo-online.de

- Krankenhaus Wermelskirchen GmbH

www.krankenhaus-wermelskirchen.de

50.24: Eingliederungshilfe@rbk-

online.de

50.25: EGH-verwaltung@rbk-

online.de

LVR-DezernatSoziales@lvr.de

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales

_1/lp_soziales_neu.jsp

https://beratungskompass.lvr.de/ https://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/lpjugend.js

p

wohnberatung@rbk-online.de Als koordinierende Stelle beim RBK: 

Seniorenplanung@rbk-online.de 

betreuungsbehoerde@rbk-

online.de

betreuungsbehoerde@stadt-

gl.de

siehe Homepage der 

Kommune 

E-Mail: abu-rbk@rbk-online.de OD: ordnung@odenthal.de ordnungsamt@kuerten.de ordnungsamt@overath.d

e

Siehe Homepage der 

Kommune

 info@eutb-rbk.de Fachstelle-Arbeit@rbk-

online.de

info@ifd-gl.de

Büro Pflegeberatung Rheinisch-Bergischer 

Kreis

Am Rübezahlwald 7

51469 Bergisch Gladbach

Kreishaus Heidkamp

Am Rübezahlwald 7

51469 Bergisch 

Gladbach

Sozialpsychiatrisches 

Zentrum 

Die Kette e. V.

Paffrather Straße 70

51465 Bergisch Gladbach

Die Kette e. V.

Paffrather Straße 70

51465 Bergisch Gladbach

siehe jeweilige Pflegekasse Siehe Trägerhomepage Rheinisch-Bergischer Kreis

Amt für Soziales und Inklusion 

Am Rübezahlwald 7, 51469 

Bergisch Gladbach

Landschaftsverband Rheinland

Dienstgebäude K8

Dr.-Simons-Str. 2

50679 Köln

Rheinisch-Bergischer Kreis

LVR-Beratung vor Ort

Landschaftsverband Rheinland

Paffrather Straße 70

51465 Bergisch Gladbach

Paffrather Straße 70

51645 Bergisch Gladbach

(Räume: Die Kette e.V.)

https://www.jobcenter-rhein-

berg.de/jobcenter/ansprechpersonen

Rheinisch-Bergischer Kreis

Amt für Soziales und Inklusion 

Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch 

Gladbach

Siehe Homepage der Kommunen Rheinisch-Bergischer Kreis

Amt für Soziales und Inklusion 

Am Rübezahlwald 7, 51469 

Bergisch Gladbach

Stadthaus Konrad-Adenauer 

Platz 9, 51465 Bergisch 

Gladbach

siehe Homepage der 

Kommune 

Rheinisch-Bergischer Kreis

Amt für Soziales und Inklusion 

Am Rübezahlwald 7, 51469 

Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbacher Str. 2, 

51519 Odenthal

Gemeinde Kürten, 

Ordnungsamt, Karlheinz-

Stockhausen-Platz 1, 

51515 Kürten

Burgholzweg 6, 51491 

Overath

Siehe Homepage der 

Kommune

EUTB® Rheinisch-

Bergischer Kreis 

Hauptstr. 164 b

51465 Bergisch Gladbach

Telefon: 02202 2711-220

Fax: 02202 2711-229

Rheinisch-Bergischer Kreis

Amt für Soziales und 

Inklusion  

Am Rübezahlwald 7, 51469 

Bergisch Gladbach

Integrationsfachdienst (IFD)

Bergisch Gladbach

im Perspektivhaus Rhein-

Berg

Hauptstr. 97

51465 Bergisch Gladbach

Servicezeiten Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 

9.00 -12.00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag  14.00 -

16.00 Uhr, Mittwoch 13.00 16.00 Uhr

Montag bis Donnerstag 

08:00-14:00 Uhr, 

Freitag 08:00-12:00 Uhr

Montag bis Donnerstag 

08:00-16:30 Uhr, Freitag  

08:00 - 13:00 Uhr

Montag bis Donnerstag 8.00 - 16:30 Uhr, 

Freitag  8.00 - 13:00 Uhr

siehe jeweilige Pflegekasse Montag bis Freitag Siehe Trägerhomepage Montag bis Freitag 9:00 -12.00 

Uhr

Montag - Donnerstag 14.00 -

16.00 Uhr

Mo.-Do.: 8-16 Uhr

Fr.: 8-14 Uhr

Telefonisch:

Mo.-Do.: 8-16 Uhr

Fr.: 8-14 Uhr

Persönlich nach Terminabsprache

Nach Absprache

Grundsätzlich: telefonisch Dienstag und Donnerstag 

9.00 bis 12.00 Uhr

https://www.jobcenter-rhein-

berg.de/jobcenter/ansprechpersonen

Montag bis Freitag 9.00 -12 Uhr

Montag - Donnerstag 14.00-16.00 Uhr

Siehe Homepage der Kommunen Montag bis Freitag 8:30 -12 

Uhr, Montag - Donnerstag 14-

16 Uhr BGL: Sprechstunde nach 

Vereinbarung

siehe Homepage der 

Kommune 

Montag bis Freitag 8:30 -12 Uhr, 

Montag - Donnerstag 14-16 Uhr

Mo-Fr. 8.00-12.30 Uhr, Di + 

Do 14.00-16.00 Uhr

Montag bis Freitag 8.00 - 

12,00 Uhr, Donnerstag 

14.00 - 18.00 Uhr

Mo., Di., Fr.: 08:00 - 

12:00 Uhr

Do.: 08:00 - 12:00 u. 

14:00-17:00 Uhr

Siehe Homepage der 

Kommune

Montag: 09.00 Uhr - 16.00 

Uhr

Dienstag: 09.00 Uhr - 

16.00 Uhr

Mittwoch: 09.00 Uhr - 16.00 

Uhr

Donnerstag: 12.00 Uhr - 

17.00 Uhr

Freitag: 09.00 Uhr - 14.00 

Uhr

Offene Sprechstunde in 

Bergisch Gladbach: 

Mittwoch 10.00 Uhr bis 

12.00 Uhr

Ebenso sind 

Terminabsprachen auch 

außerhalb der 

Öffnungszeiten und in den 

Außenstellen möglich.

nach Vereinbarung Bürozeiten der Verwaltung:

Mo. - Do. 08:00 Uhr - 15:00 

Uhr

Fr. 08:00 Uhr - 12:00 Uhr

Gesetzliche Grundlage § 6 Alten- und Pflegegesetz NRW Gesetz über den öffentlichen 

Gesundheitsdienst (ÖGDG)

§ 7 und 7a SGB XI § 39 SGB V SGB IX 

- Teilhabe an Bildung  (§112 SGB 

IX)

Schulbegleitung, 

Heilpädagogische Therapien (z.B. 

Autismustherapie), Hilfsmittel;

- Soziale Teilhabe (§113 SGB IX):

SGB IX SGB IX SGB IX SGB II Altenpflegegesetz NRW, SGB XII Altenhilfe: § 71 Sozialgesetzbuch XII 

(Freiwillige Leistung ohne individuellen 

Rechtsanspruch); Seniorenarbeit: 

Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz, 

Recht auf Selbstverwaltung § 8 Absatz 

1 Gemeindeordnung NRW, Für den 

RBK: APG NRW v.a. §7 Örtliche 

Planung

BtOG, BGB (§§1814-1881) 

FamFG (§§ 271-341)

BtOG, BGB (§§1814-1881) 

FamFG (§§ 271-341)

SGB II - XII § 106 SGB IX, SGB II – XII, APG 

NRW

OBG, PsychKG Psychisch-Kranken-Gesetz OBG NRW OBG, PsychKG SGB IX SGB IX, 

Schwerbhindertenausgleic

hsabgabenverordnung 

(SchwbAV

SGB IX

Leistung/ Methode Information, Beratung, Unterstützung 

und Casemanagement im Rahmen einer 

pflegerischen Betreuungs- und 

Versorgungsplanung sowie präventive 

Beratung zur Vorbereitung auf eine 

Pflegebedürftigkeit

Information, Individuelle Beratung als 

Hausbesuch und in der Beratungsstelle

Information, Beratung und 

Unterstützung (Hilfestellung) 

Information, Beratung, 

Unterstützung, Begleitung

Information, Beratung Unterstützung, CM Information, Beratung und 

Unterstützung, Fallmanagement= 

(Bedarfsermittlung, -festellung, 

Gesamtplanung, 

Teilhabeplanung), 

Leistungsgewährung

Information, Beratung und 

Unterstützung, Fallmanagement= 

(Bedarfsermittlung, -festellung, Gesamt-

/Teilhabeplanung)

Information, Beratung und Unterstützung, 

Fallmanagement= (Bedarfsermittlung, -

festellung, Gesamt-/Teilhabeplanung)

Information, Beratung und Unterstützung, 

Fallmanagement= (Bedarfsermittlung, -festellung, 

Gesamtplanung, Teilhabeplanung), 

Leistungsgewährung

Information, Beratung und Unterstützung, 

Case Management - ausgerichtet auf das 

Ziel der Beseitigung der 

Hilfebedürftigkeit, möglichst durch 

nachhaltige Integration in den 

Arbeitsmarkt

Information, Beratung, Unterstützung, CM Information, Beratung, Unterstützung Information, Beratung und 

Unterstützung,  (Case-

Management = Kann-

Bestimmung ausserhalb des 

betreuungsgerichtlichen 

Verfahrens),  

Sachverhaltsermittlung

Sachverhaltsermittlung und 

Betreuungsgerichtshilfe; 

Information, Beratung und 

(erweiterte) Unterstützung zur 

Vermeidung rechtlicher 

Betreuung; Registrierung 

beruflicher Betreuer im 

Stadtgebiet (Stammbehörde)

Clearing-Stelle, Information, 

Beratung, Unterstützung, 

Casemanagement

Clearing-Stelle, Information, 

Beratung, Unterstützung, 

Casemanagement

Maßnahmen gegen Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung, in diesem 

Kontext Selbstgefährdung 

oder Gefährdung anderer

Einweisung nach PsychKG Information, Beratung, 

Unterstützung

Siehe Homepage der 

Kommune

Information,  Beratung und 

Unterstützung

Die Fachstelle für 

behinderte Menschen im 

Arbeitsleben bietet 

Beratung und Hilfen für 

Menschen mit 

Behinderungen im 

Arbeitsleben an, 

insbesondere zu

- technischen Hilfsmitteln

- besondererem 

Kündigungsschutz 

Beratung, Unterstützung, 

Betreuung und Begleitung

-Informationen 

Unterstützungsmöglichkeiten 

nach dem SGB IX

-Klärung des zuständigen 

Leistungsträgers

-Unterstützung bei der 

Beantragung von

Leistungen

Wann zuständig? Bei Personen, die sich auf eine Situation 

der eigenen Pflegebedürftigkeit 

vorbereiten oder bei denen diese 

bereits eingetreten ist, sowie deren 

Angehörige sind trägerunabhängig über 

die Ansprüche und 

Unterstützungsmöglichkeiten 

entsprechend ihrer individuellen 

Bedarfe zu beraten.

Ein individuelles Beratungsangebot für 

psychisch erkrankte Menschen ab dem 

60. Lebensjahr und deren Angehörige.

Ein besonderes Augenmerk richten sie 

auf Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen wie Depressionen, 

Neurosen, Psychosen oder 

Demenzerkrankungen, 

Suchterkrankungen

Beratung von Menschen, die 

krankheitsbedingt nicht in der Lage sind 

Hilfen anzunehmen

§ 7 SGB XI Für Personen, die 

Leistungen nach dem SGB XI 

erhalten

Einen Anspruch auf Pflegeberatung 

nach § 7a SGB XI haben Personen, 

die Leistungen nach dem 

SGB XI beziehen. Darüber hinaus 

besteht dieser schon dann, wenn ein 

Antrag auf Leistungen 

nach dem SGB XI gestellt wurde und 

erkennbar ein Hilfe- und 

Beratungsbedarf besteht oder der 

Bedarf einer Begutachtung zur 

Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

erklärt wurde.

Während des Reha-Aufenthaltes Während des KH Aufenthaltes mit Perspektive 

auf die notwenige Anschlussversorgung (u.a. 

SGB  V, IX, XI)

Zuständigkeit: Leistungen für 

Kinder und Jugendliche mit 

geistiger und/ oder körperlicher 

Behinderung von der Geburt bis 

zum bis zum 18. Lebensjahr 

längstens bis zur Beendigung der 

Sekundarstufe II außerhalb von 

Einrichtungen.

Die sachliche Zuständigkeit richtet sich 

nach den Vorschriften des SGB IX sowie 

dem AG SGB IX NRW und nach der 

Satzung zur Heranziehung der 

Mitgliedskörperschaften.

Die örtliche Zuständigkeit richtet sich 

nach § 98 SGB IX; Voraussetzung für 

die örtliche Zuständigkeit des LVR ist, 

dass der gewöhnliche Aufenthalt im 

Rheinland begründet wird.

Keine feste Zuständigkeit, wobei die 

Beratungskompetenz v.a. für den 

Personenkreis der Eingliederungshilfe sowie 

für die Leistungen der Eingliederungshilfe 

(bspw. Leistungen zur sozialen Teilhabe oder 

zur Teilhabe am Arbeitsleben) besteht. Die 

LVR-Beratung nach § 106 SGB IX ergänzt 

insofern die Beratungslandschaft (z.B. 

KoKoBe, EUTB, SPZ etc.).

Leistungen für Kinder mit (drohender) Behinderung 

bis zum Schuleintritt

Gemäß AG-SGB IX NRW umfasst dies 

Einrichtungsbezogene heilpädagogische Leistungen

- in heilpädagogischen Kindertagesstätten, in 

Kindertageseinrichtungen sowie in der 

Kindertagespflege 

- im Rahmen der (interdisziplinären) Frühförderung

- im Rahmen autismusspezifischer Fachleistungen

   

Das Jobcenter unterstützt, wenn ein 

Klient länger arbeitslos ist, keinen 

Anspruch auf Arbeitslosengeld haben 

oder das Einkommen nicht für den 

Lebensunterhalt ausreicht.

Für Ratsuchende und/oder ihre Angehörige 

zur umfassenden möglichen Anpassung der 

Wohnung/ Haus.

Individuelle Lebens- und Wohnbedingungen 

werden berücksichtigt.

Diese Beratung erfolgt auch präventiv. 

Zuständig für Personen ab 65 Jahren 

in der jeweiligen Kommune

Beauftragung durch das 

Betreuungsgericht:

Bei erwachsenen Menschen im 

Rheinisch-Bergischen Kreis, 

die ihre rechtlichen 

Angelegenheiten aufgrund 

einer Krankheit oder 

Behinderung ganz oder 

teilweise nicht (mehr) selbst 

erledigen können. 

Betreuungsbehörde RBK: alle 

Kommunen des RBKs ohne 

Bergisch Gladbach. 

Betreuungsbehörde der Stadt 

Bergisch Gladbach: 

Stadtgebiet Bergisch Gladbach

Beauftragung durch das 

Betreuungsgericht:

Zuständig für erwachsene 

Menschen im Stadtgebiet 

Bergisch Gladbach, die ihre 

rechtlichen Angelegenheiten 

aufgrund einer Krankheit oder 

Behinderung ganz oder teilweise 

nicht (mehr) selbst erledigen 

können. 

Der Allgemeine Soziale Dienst 

(ASD) ist ein Fachdienst des 

Sozialamtes in (je)der 

Kommune, der Einzelpersonen 

und Familien in persönlichen, 

familiären oder wirtschaftlichen 

Notlagen unterstützt. 

Allzuständiger, zielgruppen-, 

generationen- und 

gesetzesübergreifender 

Basisdienst

Die Allgemeine Beratungs- und 

Unterstützungsstelle steht allen 

Bürgerinnen und Bürgern des 

Rheinisch-Bergischen Kreises 

unabhängig vom Alter bei 

auftretenden Schwierigkeiten des 

Lebens als erste Anlaufstelle 

offen.

Eine Notlage ist  nicht erforderlich

Bei Vorliegen unmittelbarer 

Gefahren für Leben und/oder 

Gesundheit

Einweisung bei akuter 

Notlage -Selbst- oder 

Fremdgefährdung

Bei Gefährdung der 

öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung

Siehe Homepage der 

Kommune

Die EUTB bietet kostenlose 

Beratungen für alle 

Menschen mit chronischen 

Erkrankungen und 

Behinderungen und deren 

Angehörige an. Die EUTB 

ist zuständig für alle 

Themen der Teilhabe und 

für alle Altersgruppen. 

Unter anderem auch 

Beratung für Menschen mit 

Sinnesbeeinträchtigungen 

und für Menschen mit 

psychischer Erkrankung. 

Das Angebot richtet sich 

an behinderte 

Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, an 

Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber, die Menschen 

mit Behinderungen oder 

gleichgestellte Personen 

beschäftigen oder 

einstellen möchten sowie 

an Beamte 

und Selbstständige. Ziel 

der Fachstelle ist es, 

bestehende 

Arbeitsverhältnisse 

möglichst langfristig und 

zur Zufriedenheit beider 

Seiten zu sichern.

Der Integrationsfachdienst 

ist eine Beratungsstelle für 

(schwer-) behinderte 

Menschen sowie 

Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber die (schwer-) 

behinderte Menschen 

beschäftigen. 

Wir bieten Beratung und 

Unterstützung im Auftrag des 

LVR Inklusionsamtes für: -

 berufstätige Menschen und - 

beim Übergang von der 

Schule in den Beruf und - 

 beim Übergang aus einer 

Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung (WfbM) in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt - 

und  beim Erlangen eines 

geeigneten Arbeitsplatzes. 

Wir arbeiten 

behinderungsspezifisch, d.h. 

es gibt jeweils eigene 

Fachkräfte für Menschen 

mit Hörbehinderungen und S

ehbehinderungen, 

körperlichen 

Behinderungen, geistigen 

Behinderungen oder 

seelischen Behinderungen. 

§ 6 APG, SGB XII

- Klärung des Hilfe- und Pflegebedarfs 

unter

Berücksichtigung der persönlichen 

Lebenssituation

- Information, Beratung, Unterstützung

- Unterstützung bei Antragsstellungen 

wie Antrag eines Pflegegrades, Antrag 

auf Nachbarschaftshilfe, Antrag auf 

Verhinderungspflege etc. 

- Erstellung eines individuellen Hilfe- 

und Versorgungsplans

- Hinwirken und Unterstützung bei 

erforderlichen Maßnahmen

Lösungsorientierte Beratung

Krisenintervention

Information und Vermittlung zu anderen 

Hilfen wie Fachärzt*innen (Psychiatrie, 

Neurologie)

Psychotherapie, Ergotherapie, etc.

Entlastende Gespräche

Vermittlung zu Gruppenangeboten für 

Betroffene und Angehörige

Koordination der verschiedenen Hilfen

§ 7a SGB XI

- Ermitteln des Hilfe- und 

Unterstützungsbedarfs 

- Information, Beratung

- Beratung zu Anpassung des 

Wohnumfeldes 

- Erstellung eines individuellen 

Versorgungsplans

- Hinwirken auf die erforderlichen 

Maßnahmen

- Überwachung der 

Durchführung/Anpassung des 

Versorgungsplans

- Information über Leistungen zur 

Entlastung der Pflegepersonen

-

Psychosoziale Beratung

- Hilfe bei der 

Krankheitsbewältigung

- Krisenberatung

Hilfe für Patienten, die nach der 

Entlassung (noch) nicht für sich 

sorgen können

- Unterbringung im Pflegeheim

- Organisation häuslicher 

Krankenpflege

- Organisation einer Kurzzeitpflege

- Organisation von Essen auf 

Rädern

- Beschaffung von 

Pflegehilfsmitteln

- Organisation von Hilfen zur 

Unterstützung der   Familie

    

Die Organisation von z.B. Antrag 

auf Leistungen (Pflegegrad, 

Pflegesachleistungen, Bestellung 

von Pflegehilfsmitteln (Pflegebett, 

Rollstuhl, o.ä.) 

Hilfe bei der Suche nach einem 

Pflegedienst, Essen auf Rädern, 

Hausnotruf, Beratungsstellen  

Psychosoziale Beratung

- Hilfe bei der Krankheitsbewältigung

- Krisenberatung

- Krebsberatung

- Suchtberatung

Hilfe für Patienten, die nach der Entlassung 

(noch) nicht für sich sorgen können

- Unterbringung im Pflegeheim

- Organisation häuslicher Krankenpflege

- Organisation einer Kurzzeitpflege

- Organisation von Essen auf Rädern

- Beschaffung von Pflegehilfsmitteln

- Organisation von Hilfen zur Unterstützung der    

Familie

Medizinischer Nachsorge und Rehabilitation

Organisation von: 

- Anschlussheilbehandlungen

- ambulanter Rehabilitation

- Frührehabilitation von Patienten mit 

Hirnschäden

- gezielter geriatrischer Rehabilitation für 

ältere Patienten, um die Pflegebedürftigkeit 

nach einer schwereren Erkrankung zu 

vermeiden

  

- Bedarfsermittlung und 

Hilfeplanung zu

Assistenzleistungen, Hilfsmittel, 

KFZ Hilfen, 

Wohnraumanpassungen, 

Leistungen zur Verständigung mit 

der Umwelt (offener 

Leistungskatalog) 

- personenzentrierte 

Teilhabeplanung und 

Gesamtfallplanung unter 

Berücksichtigung beteiligter 

Leistungs-/ Rehabilitationsträger 

- Fahrdienst für Erwachsene 

- Koordinierung der 

Leistungserbringung

- Beratung zum persönlichen 

Budget

- Steuerung der bewilligten 

Maßnahme im Leistungszeitraum

- Evaluation der Maßnahmen

-Beratung und Unterstützung (§ 

106)

Bei der Arbeit des LVR-Dezernats 

Soziales stehen Menschen mit 

Behinderungen im Mittelpunkt. Unser 

Ziel ist es, ihnen ein selbstständiges 

Leben und eine Teilhabe in allen 

gesellschaftlichen Bereichen zu 

ermöglichen.

Das Leitprinzip lautet: „So viel 

Normalität wie möglich, soviel 

Unterstützung wie nötig." Das setzen die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Dezernates in den verschiedenen 

Bereichen um.

Der LVR bietet Menschen mit Behinderungen 

eine individuelle und umfassende Beratung 

rund um mögliche Unterstützungsleistungen.

Der LVR ist zuständig für die sogenannte 

„Eingliederungshilfe“ – also die 

Unterstützungsleistung für Menschen mit 

Behinderung. Konkret ist der LVR zuständiger 

Leistungsträger für die 

Unterstützungsleistungen

- für erwachsene Menschen mit wesentlichen 

Behinderungen

- für Kinder und Jugendliche mit (drohender) 

Behinderungen im Vorschulalter, die in ihrer 

Herkunftsfamilie leben und Unterstützung in 

der Kindertagesstätte oder Kindertagespflege 

oder im Bereich Frühe Förderung benötigen,

- für Kinder und Jugendliche mit 

Behinderungen, die außerhalb der 

Herkunftsfamilie in einer Pflegefamilie oder 

einer Wohneinrichtung leben oder ein Internat 

besuchen.

Beratung und Unterstützung von 

Leistungsberechtigten bzw. deren 

Sorgeberechtigten (§106)

Durchführung einer individuellen Bedarfsermittlung 

(§118)

Sie gewährleisten den Lebensunterhalt 

von Arbeitsuchenden finanziell durch 

eine Grundsicherung.

Übernahme unter anderem von Mieten 

und die Betriebskosten für das Wohnen 

von Hilfebedürftigen.

Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die 

beispielsweise die 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten vor Ort 

zur Verfügung stellen.

Ergänzung: Die BA sichert den 

Lebensunterhalt der Bezieherinnen und 

Bezieher von Bürgergeld. Für 

erwerbsfähige Leistungsberechtigte zahlt 

sie die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- 

und Pflegeversicherung. Außerdem stellt 

sie Gelder für die Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Unabhängige und umfassende Beratung 

rund um das Thema Wohnen

Themenfelder:

- Ermöglichung der Pflege in der eigenen 

Häuslichkeit

- Erhalt bzw. Verbesserung der 

Selbständigkeit

- Erleichterung der Pflegesituation

- Verbleib in der eigenen Wohnung durch

  Umbaumaßnahmen

- Einsatz von Hilfsmitteln

- Ausstattungsveränderungen

- Umzug

Altenhilfe - freiwillige Leistung ohne 

Rechtsanspruch

-Leistungen zu einer Betätigung und 

zum gesellschaftlichen Engagement, 

wenn sie vom alten Menschen 

gewünscht wird,

-Leistungen bei der Beschaffung und 

zur Erhaltung einer Wohnung, die den 

Bedürfnissen des alten Menschen 

entspricht,

- Beratung und Unterstützung im Vor- 

und Umfeld von Pflege, insbesondere 

in allen Fragen des Angebots an 

Wohnformen bei Unterstützungs-, 

Betreuungs- oder Pflegebedarf sowie 

an Diensten, die Betreuung oder 

Pflege leisten,

- Beratung und Unterstützung in allen 

Fragen der Inanspruchnahme 

altersgerechter Dienste,

- Leistungen zum Besuch von 

Veranstaltungen oder Einrichtungen, 

die der Geselligkeit, der Unterhaltung, 

der Bildung oder den kulturellen 

Bedürfnissen alter Menschen dienen,

- Leistungen, die alten Menschen die 

Verbindung mit nahestehenden 

Personen ermöglichen.

Betreuungsgerichtshilfe 

(Sachverhaltsermittlung für 

das Gericht, Durchführen von 

Hausbesuchen, Teilnahme an 

Anhörungen, Fertigen von 

Sozialberichten und 

Stellungnahmen für das 

Betreuungsgericht,

Betreuungsgerichtshilfe 

(Sachverhaltsermittlung für das 

Gericht, Durchführen von 

Hausbesuchen, Teilnahme an 

Anhörungen, Fertigen von 

Sozialberichten und 

Stellungnahmen für das 

Betreuungsgericht,

Orientierungsberatung für 

Erwachsene in schwierigen 

Lebenslagen

ressourcenorientierte 

Verhütung, Überwindung und 

Milderung dieser 

Lebenssituationen

Erhalt und / oder 

Wiederherstellung der 

gesellschaftlichen Teilhabe

Unterstützungsangebote für 

von Verwahrlosung betroffene 

Menschen

Case Management

In Notlagen Lotsenfunktion

Hilfe bei verschiedene 

Antragstellungen

Beratung und Unterstützung 

bei finanziellen Hilfen z. B. bei 

Grundsicherung nach dem 

Sozialgesetzbuch XII – 

Sozialhilfe

Kooperation mit 

unterschiedlichen Trägern und 

Institutionen

Beratung bei Problemlagen des 

alltäglichen Lebens

z.B. Anordnung der sofortigen 

Unterbringung in einer 

psychiatrischen Einrichtung, 

sowie Beantragung der 

richterlichen Entscheidung

Sicherstellung der 

öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung

Siehe Homepage der 

Kommune

Beratung unter anderem zu 

folgenden Themen:

 Frühförderung

 Persönliches Budget

 Assistenz

 Berufliche Rehabilitation

 Hilfsmittel

 Medizinische 

Rehabilitation

 Kindergärten & Schulen

 Arbeit für Menschen mit 

Behinderung

 Finanzielle Unterstützung

 Leben mit Behinderung

 Inklusion

 Gesellschaftliche Teilhabe

Ausführliche kostenfreie 

Beratung zu Hilfsmitteln 

und Kündigungsschutz 

sowie ggf. finanzielle 

Unterstützung

Geldleistungen werden 

unter anderem für 

technische Arbeitsmittel 

oder zur Ausstattung von 

Arbeitsplätzen gewährt.

Beratung und Begleitung 

zum Thema 

Arbeitsplatzsicherung für 

(schwer)behinderte und 

gleichgestellte Beschäftigte 

und deren Arbeitgeber

Case- und Caremanagement = Planung 

und Koordinierung unterschiedlicher 

Hilfsangebote

- Überwachung der 

Durchführung/Anpassung des Hilfe- und 

Versorgungsplans

- Anbahnung von Hilfen und 

begleitendes Management in 

insbesondere amb. Pflegesituationen

- Information, Begleitung und 

Unterstützung zur Entlastung von 

Pflegepersonen

- Erstellung von Stellungnahmen zur 24 

std. Betreuungserforderlichkeit

- Prüfung der Heimnotwendigkeit bei 

Pflegegrad 2 und 3 (bei 3 ALter unter 

80 Jahren)

- Netzwerkarbeit

- Öffentlichkeitsarbeit

Hilfe bei der Durchsetzung von 

finanziellen Ansprüchen im 

sozialrechtlichen Bereich

    Beantragen von Sozialhilfe

    In-Anspruch-Nehmen der 

Pflegeversicherung

    Beantragung von 

Schwerbehindertenausweisen

    Organisation von 

Betreuungsverfahren

Hilfe bei der Durchsetzung von finanziellen 

Ansprüchen im sozialrechtlichen Bereich

- Beantragen von Sozialhilfe

- Klärung von Rentenfragen

- In-Anspruch-Nehmen der Pflegeversicherung

- Beantragen eines 

Schwerbehindertenausweises

- Organisation von Betreuungsverfahren

Das LVR-Dezernat Soziales ist 

aufgeteilt in 4 Fachbereiche:

- FB 71 - Ressourcen: u.a. 

Geschäftsleitung, Abrechnung, 

Haushalt und Entgelte, IT-Koordination

- FB 72 - Eingliederungshilfe I: 

regionale Aufteilung für rheinische 

Mitgliedskörperschaften sowie Bereich 

außerrheinisch für Personen mit 

gewöhnlichem Aufenthalt im Rheinland; 

Grundsatz Soziale Teilhabe sowie 

inklusive Bauprojektförderung

- FB 73 - Eingliederungshilfe II: 

regionale Aufteilung für rheinische 

Mitgliedskörperschaften sowie 

Leistungen für Kinder und Jugendliche; 

Grundsatz Teilhabe am Arbeitsleben

- FB 74 - Sozialhilfe/fachliche 

Ressourcen: Medizinisch 

Psychosozialer Fachdienst, Hilfe zur 

Pflege, Bauten fremder Träger, 

Rechtsdienst, Hilfen nach §§ 67 ff. SGB 

XII, GHBG, Qualität und Wirksamkeit

Darüber hinaus beraten die Fallmanagerinnen 

und Fallmanager des LVR Betroffene und ihre 

Angehörigen umfassend über die 

Möglichkeiten der Förderung, Unterstützung 

und Assistenz, auch im Vorfeld einer 

Antragsstellung.

Die Beratung erfolgt umfassend, unverbindlich 

und kostenlos.

Bedarfsermittlung mittels BEI_NRW KiJu

IFC-CY

Sie betreuen die Bezieherinnen und 

Bezieher von Bürgergeld und vermitteln 

erwerbsfähige Leistungsbezieherinnen 

und Leistungsbezieher an potenzielle 

Arbeitgeber.

Maßnahmenbegleitung/ Unterstützung der 

Klienten (sofern erforderlich):

- beim Einholen notwendiger Zustimmungen 

(z.B. Einverständnis des Vermieters/ 

Hauseigentümers oder des Bauamtes, etc.

- bei der Antragstellung von Zuschüssen

- bei dem Einholen von 

Kostenvoranschlägen

- bei der Umsetzung und Abstimmung der     

Ausführungen der Maßnahmen im Verlauf

Statistische Erhebung und Evaluation der 

eingeleiteten Maßnahmen

Ein weiterer Aspekt der 

Seniorenberatung ist die Beratung von 

Institutionen und Einrichtungen der 

Altenarbeit, wenn diese Unterstützung 

benötigen – z.B. bei der 

Implementierung von Angeboten, der 

Bedarfsermittlung, Raumfragen oder 

ähnlichem

Unterstützung der rechtlichen 

Betreuer und Bevollmächtigten 

bei der Durchführung  

freiheitsentziehender 

Maßnahmen in 

Zusammenarbeit mit der Polizei  

und Vorführung zur 

Untersuchung

Teilnahme an gerichtlichen 

Anhörungen

Individuelles Beratungs- und 

Unterstützungsangebot zur 

Vermeidung rechtlicher 

Betreuung; Vermittlung 

geeigneter Hilfen; Erweiterte 

Unterstützung (derzeit nicht in 

Umsetzung): 

temporäres Fallmanagement 

(Kann-Bestimmung)

Unterstützung der rechtlichen 

Betreuer und Bevollmächtigten 

bei der freiheitsentziehenden 

Unterbringung in 

Zusammenarbeit mit der Polizei 

sowie Vorführung zur 

Untersuchung und richterlichen 

Anhörung

Individuelles Beratungs- und 

Unterstützungsangebot zur 

Vermeidung rechtlicher 

Betreuung; Vermittlung 

geeigneter Hilfen; Erweiterte 

Unterstützung (derzeit nicht in 

Umsetzung): 

temporäres Fallmanagement 

(Kann-Bestimmung)

Sicherstellung der Versorgung 

und Pflege hilfloser und 

pflegebedürftiger Personen 

(Krisenintervention)

Beratung und Mitwirkung in 

rechtlichen 

Betreuungsverfahren/Vorsorg

evollmachten

Beratung und Vermittlung von 

Hilfen zur Pflege und 

Haushaltshilfen u. a. für 

Senioren und Seniorinnen

Beratung und Vermittlung von 

Hilfen für geistig und körperlich 

eingeschränkte erwachsene 

Menschen

allgemeine Sozialberatung 

oder Vermittlung geeigneter 

Hilfen für Betroffene und 

Angehörige

Bedarfserkennung (keine 

Bedarfsermittlung) - 

Lotsenfunktion

Sachverhaltsermittlung im 

gesetzlich 

vorgeschriebenen 

Kündigungsverfahren mit 

dem Ziel der gütlichen 

Einigung.

Unterstützung von 

Rehabilitandinnen und 

Rehabilitanden beim 

(Wieder)einstieg in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt

Beratung und Unterstützung 

von Arbeitgebenden, die 

(schwer)behinderte 

Menschen beschäftigen 

oder beschäftigen möchten

https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/sozial

es/aktuelles_und_service/20230327_D

ezernatsvorstellung_final_Web_Ohne_

Beschnittzugabe.pdf

Sie fördern Eingliederungsmaßnahmen 

und berufliche Weiterbildungen.

Beratung und Unterstützung 

von Betreuern und 

Bevollmächtigten

Beratung und Unterstützung von 

Betreuern und Bevollmächtigten

Unterstützung bei der Suche 

nach den Ursachen der 

Probleme. 

Sie informieren über die Hilfen, 

die jedem Menschen laut 

Gesetz zustehen, und 

entwickeln einen Plan, wie die 

schwierige Lage verbessert 

werden kann.

Information zu 

Leistungsansprüchen und Hilfen 

im Kontext Alter, Pflege, Wohnen, 

Behinderung, Rehabilitation, 

Soziale Teilhabe, Familie sowie 

besondere Lebenslagen

Beratung und Begleitung 

zum Thema Übergang 

Schule in Arbeit oder 

Ausbildung

Sie unterstützen Ihre Kundinnen und 

Kunden bei speziellen Problemen, zum 

Beispiel durch Suchthilfe, 

Schuldnerberatung oder psychosoziale 

Betreuung.

Auswahl und Benennung von 

Betreuern und 

Verfahrenspflegern gegenüber 

dem Gericht, Netzwerkarbeit 

und konzeptionelle Arbeit zur 

Gewinnung neuer 

Berufsbetreuer und neuer 

ehrenamtlicher Betreuer, 

Prüfung und Registrierung von 

Berufsbetreuern, Prüfung von 

ehrenamtlichen Betreuern

Auswahl und Benennung von 

Betreuern und 

Verfahrenspflegern gegenüber 

dem Gericht, Netzwerkarbeit und 

konzeptionelle Arbeit zur 

Gewinnung neuer Berufsbetreuer 

und neuer ehrenamtlicher 

Betreuer, Prüfung und 

Registrierung von 

Berufsbetreuern, Prüfung von 

ehrenamtlichen Betreuern

   Information zu Fragen zur 

Erteilung von 

Vorsorgevollmachten und 

gesetzlichen Vertretung durch 

eine Betreuung

Unterstützung bei der 

Beantragung und Installation von 

Leistungen

Unterstützung für 

Beschäftigte in Werkstätten 

für Menschen mit 

Behinderung (WfbM) bei der 

Vermittlung in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt

Für Klienten:

- die mindestens 18 Jahre alt sind

- die an einer psychischen Erkrankung leiden oder 

sich in einer Lebenskrise befinden

- die für sich oder Andere (Angehörige, Nachbarn, 

Freunde, etc.) eine Beratung wünschen

- die nach einer Behandlung in einer psychiatrischen 

oder psychosomatischen Klinik weitere Betreuung 

wünschen

- die sich über Hilfsangebote informieren wollen

Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDI)

Rheinisch-Bergischer Kreis, Gesundheitsamt

Kontaktdaten 

öffentlich

Psych KG NRW

Information, Beratung, Unterstützung

Die Beratung umfasst insbesondere

1. die persönliche Situation des 

Leistungsberechtigten, den Bedarf, die eigenen 

Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der 

Selbsthilfe zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft einschließlich eines gesellschaftlichen 

Engagements,

2. die Leistungen der Eingliederungshilfe 

einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem,

3. die Leistungen anderer Leistungsträger,

4. die Verwaltungsabläufe,

5. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere 

Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf 

Möglichkeiten zur Leistungserbringung,

6. Hinweise auf andere Beratungsangebote im 

Sozialraum,

7. eine gebotene Budgetberatung.

Aufgabenbeschreibun

g

Beratung von Betroffenen, Angehörigen und 

Institutionen

Fachärztliche Beratung

Vorbereitung und Nachsorge bei stationären 

Behandlungen

Hausbesuche

Vermittlung weiterführender Hilfen

Unterstützung und Beratung bei Fragen zum 

Betreuungs- und Unterbringungsrecht

Krisenintervention einschließlich Unterbringung nach 

dem Gesetz für psychisch Kranke

Angehörigengruppe

Die Beratung umfasst gem. § 106 SGB IX:

1. die persönliche Situation des 

Leistungsberechtigten, den Bedarf, die 

eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche 

Stärkung der Selbsthilfe zur Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft einschließlich 

eines gesellschaftlichen Engagements,

2. die Leistungen der Eingliederungshilfe 

einschließlich des Zugangs zum 

Leistungssystem,

3. die Leistungen anderer Leistungsträger,

4. die Verwaltungsabläufe,

5. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere 

Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf 

Möglichkeiten zur Leistungserbringung,

6. Hinweise auf andere Beratungsangebote im 

Sozialraum,

7. eine gebotene Budgetberatung.
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Information und Beratung der 

Bürger über 

Vorsorgevollmachten, 

Betreuungs- und 

Patientenverfügungen, das 

Ehegattenvertretungsrecht  

und allgemein 

betreuungsrechtlichen Fragen 

in Zusammenarbeit mit den 

Betreuungsvereinen

Information und Beratung der 

Bürger über 

Vorsorgevollmachten, 

Betreuungs- und 

Patientenverfügungen, das 

Ehegattenvertretungsrecht  und 

allgemein betreuungsrechtlichen 

Fragen in Zusammenarbeit mit 

den Betreuungsvereinen

Anbahnung von Hilfen und 

begleitendes Management 

öffentliche Beglaubigung von 

Unterschriften und 

Handzeichen unter 

Vorsorgevollmachten und 

Betreuungsverfügungen

öffentliche Beglaubigung von 

Unterschriften und Handzeichen 

unter Vorsorgevollmachten und 

Betreuungsverfügungen

zusätzliche Aufgaben nach 

Landesrecht (z.B. Organisation 

örtlicher Betreuungs-

arbeitsgemeinschaften)

zusätzliche Aufgaben nach 

Landesrecht (z.B. Organisation 

örtlicher Betreuungs-

arbeitsgemeinschaften)

CM bei allen wiederkehrenden 

Leistungen der EGH wie z.B. Hilfe 

zur Schulbildung (nicht bei 

Einmalleistungen wie z.B. 

Hilfsmittel) 

Bezieher von Bürgergeld (erwerbsfähige 

Personen ohne Anspruch auf 

Arbeitslosengeld, Einkommen reicht nicht 

für den Lebensunterhalt.) Nachfolger des 

ALG II

kein CM

Zugangsvoraussetzun

gen für 

Casemanagement = 

Intake

Voraussetzungen: hohe Akteursdichte/ 

Multimorbidität - Problemkomplexität, ein 

schwach ausgeprägtes oder fehlendes 

soziales Netz, ein hoher Bedarf an 

Versorgungsleistungen, zu deren 

eigenständiger Erschließung der

Klient (momentan) nicht in der Lage ist, 

ein längerfristig bestehender Hilfebedarf

Bedarfsermittlung erfolgt über das 

Bedarfsermittlungsinstrument BEI_NRW

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales

_1/menschenmitbehinderung/antraege_

und_verfahren/hilfeplanverfahren_2/hilf

eplan_1.jsp

Multimorbidität - Problemkomplexität

im fortgeschrittenen Alter erfordern die 

unterstützenden Leistungen von mehreren 

Angebotsträgern, die Organisation des 

Netzwerks um den Fall, häufig eine fachliche 

Begleitung

vor allem, wenn kein persönliches Netzwerk 

besteht, welches diese Aufgabe 

übernehmen kann

Anzuwenden bei komplexen 

Hilfebedarf gegenüber 

mehreren verschiedenen 

Trägern d. sozialen 

Hilfesystems 

Komplexität der Problemlage 

bei den Ratsuchenden 

fehlende Zuständigkeit 

anderer Sozialleistungsträger 

bei komplexer Problemlage

Ratsuchende erfüllen nicht die 

Zugangsvoraussetzungen für 

Spezialdienste, z.B. fehlende 

Mitwirkungspflicht/ 

Mitwirkungsfähigkeit

komplexe Sach- und Bedarfslage. 

Zugang  auch durch andere 

Stellen (z.B. Pflegeberatung): 

Zusätzlich zu Pflegethemen 

ergeben sich Bedarfe wie z.B. 

aufstockende 

Leistungsansprüche bei 

Sozialleistungsträgen sowie 

weitere Problemlagen

kein CM

Entscheidung über 

Zuständigkeit der 

Fallführung = 

Assessment - 

Bedarfsschwerpunkt

Casefinding

wenn kein persönliches Netzwerk 

besteht, welches diese Aufgabe 

übernehmen kann

https://publi.lvr.de/publi/PDF/885-

Faktenblatt-4_Webdatei-

(barrierefrei).pdf

wenn kein persönliches Netzwerk besteht, 

welches diese Aufgabe übernehmen kann

komplexe Sach- und Bedarfslage 

Hilfebedarf gegenüber mehreren 

verschiedenen Trägern des 

sozialen Hilfesystems und wenn 

kein persönliches Netzwerk 

besteht, welches diese Aufgabe 

übernehmen kann. 

https://publi.lvr.de/publi/PDF/888-

20210303_factsheet_Soziales-und-

Teilhabe_bei_nrw.pdf

Ordnungsbehörden Pflegeberatung Pflegeberatung §7a SGB XI Pflegeberatung §7a SGB XI Pflegeberatung Pflegeberatung Pflegeberatung Pflegeberatung Wohnberatung Amtsgerichte Amtsgerichte Rehabilitationsträger nach § 6 

SGB IX

Beratungs- und Hilfsangebote im 

RBK

Polizei Pflegeberatung LVR LVR

Gerontopsychiatrischer Dienst SPDI kommunale Pflegeberatung kommunale Pflegeberatung Wohnberatung amb. Hilfe zur Pflege Rehaträger amb. HzP 50.21 Pflegeberatung ehrenamtliche Betreuer, 

Berufsbetreuer, 

Betreuungsvereine, 

Verfahrenspfleger

ehrenamtliche Betreuer, 

Berufsbetreuer, 

Betreuungsvereine, 

Verfahrenspfleger

Amtsgerichte Leistungsträger und -erbringer Wohnberatung Integrationsfachdienst 

(IFD)

Fachstelle für behinderte 

Menschen im Arbeitsleben

ABU Allgemeine Beratungs- und 

Unterstützungsstelle des Rheinisch-

Bergischen Kreis

ambulanten Dienstleister ambulanten Dienstleister Rehaträger insbesondere 

Krankenkasse, Jugendhilfe

stat. Hilfe zur Pflege Pflegekassen EGH 50.25 Gerontopsychiatrischer Sozialdienst 

RBK

Angehörige Angehörige ehrenamtliche Betreuer, 

Berufsbetreuer, 

Betreuungsvereine, 

Verfahrenspfleger

Sozialplanung; Pflege- und 

Seniorenplanung, Inklusion

Amb. Dienstleister Bundesagentur für Arbeit 

(BA)

Behörden

Krankenhaussozialdienst Stat. Dienstleister Stat. Dienstleister LVR - Eingliederungshilfe Wohnberatung Krankenkassen Wohnungsbaugenossenschaften Sozialpsychiatrische Dienst Krankenhaussozialdienst Krankenhaussozialdienst Angehörige Rehabilitationsträger nach § 6 

SGB IX

Stat. Dienstleister Kliniken

alle Dienstleister am Markt (Pflege, 

Betreuung, Hauswirtschaft, Essen auf 

Rädern, Hausnotruf, mobiler Friseur, 

Fußpflege, usw.)

Teilstationäre Dienstleister Teilstationäre Dienstleister ABU-RBK Rehabilitationsträger im Sinne des § 6 

SGB IX

LVR Wohnungsbaugenossenschaften Pflegeberatung Pflegeberatung Krankenhaussozialdienst ambulante /stationäre Hilfe zur 

Pflege

Jobcenter Rehabilitationseinrichtungen

stationäre Dienstleister KH Sozialdienst Kranken- und Pflegekassen Pflegekasse Pflegekassen Bauamt ABU-RBK Ordnungsamt Stadtordnungsdienst Pflegeberatung Pflegeberatung Alpha e.V. Schulen

teilstationäre Dienstleister Pflegekassen Sozialämter Wohnungsbaugesellschaften/ 

Wohnungsbaugenossenschaften

Krankenhaussozialdienste Polizei Polizei Ordnungsamt Seniorenberatung KoKoBe Werkstätten für behindere 

Menschen

Ordnungsamt Sozialämter Betreuungsbehörden LAG Polizei ABU-RBK ABU-RBK Polizei leistungsgewährende Behörden CBF Club behinderter 

Menschen und ihre 

Freunde RBK e.V.

niedergelassene Ärzte

Obdachlosenhilfe Betreuungsbehörden Wohnberatung BAG Angehörige Ausländerbehörde 

(Abrufkräfte)

Ausländerbehörde (Abrufkräfte) ABU-RBK Ausländerbehörde InBeCo

Betreuungsbehörden amb. Dienstleistende ASD Rettungsdienst Rettungsdienst Ausländerbehörde 

(Abrufkräfte)

LVR

Wohnberatung Krankenhaussozialdienste ASD ASD Rettungsdienst

Seniorenberatung Betreuungsbehörden

Planungsstab Inklusion, Senioren und 

Pflege des Rheinisch-Bergischen 

Kreises

Jobcenter

Sozialpsychiatrischer Dienst

Abteilung ambulante Hilfen des 

Rheinisch-Bergischen Kreises 

(Sozialhilfe ambulanter Bereich)

Abteilung stationäre Hilfen des 

Rheinisch-Bergischen Kreises 

(Sozialhilfe stationär)Allgemeiner Sozialer Dienst für 

Erwachsene

Besonderheiten keine Befristung der Leistung, 

regelmäßige Prüfung der 

Maßnahmen und Ziele 

(Fallmanagementkreislauf) im 

Kontext der Gesamtplanung bzw. 

Teilhabeplanung

Antragserfordernis nach § 108 SGB IX

Bedarfsermittlung im Rahmen des 

Gesamtplanverfahrens im Sinne der §§ 

117 ff. SGB IX

1. Antragserfordernis der Leistungsberechtigten 

Person nach § 108 SGB IX

2. Bedarfsermittlung im Rahmen des Gesamtplan-

verfahrens im Sinne der §§ 117 ff. SGB IX

3. Keine Befristung der Leistungen zur sozialen 

Teilhabe innerhalb der Kindertagesbetreuung, 

regelmäßige Überprüfung der Maßnahme und Ziele 

im Rahmen der Gesamtplanung gem. §121 SGB IX

Lebenslagemodell:

Die Pflegeleistungen nach dem SGB XII 

sind von den Leistungen der 

Eingliederungshilfe außerhalb von 

Einrichtungen und Räumlichkeiten nach 

§ 71 Abs. 4 SGB XI umfasst, wenn die 

leistungsberechtigte Person bereits vor 

Erreichen der Regelaltersgrenze des 

SGB VI Leistungen der 

Eingliederungshilfe erhalten hat (§ 103 

Abs. 2 Satz 1 SGB IX)

Die Beratung umfasst insbesondere

1. die persönliche Situation des 

Leistungsberechtigten, den Bedarf, die eigenen 

Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der 

Selbsthilfe zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft einschließlich eines gesellschaftlichen 

Engagements,

2. die Leistungen der Eingliederungshilfe 

einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem,

3. die Leistungen anderer Leistungsträger,

4. die Verwaltungsabläufe,

5. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere 

Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf 

Möglichkeiten zur Leistungserbringung,

6. Hinweise auf andere Beratungsangebote im 

Sozialraum,

7. eine gebotene Budgetberatung.

Aufgabenbeschreibun

g

Die Beratung umfasst gem. § 106 SGB IX:

1. die persönliche Situation des 

Leistungsberechtigten, den Bedarf, die 

eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche 

Stärkung der Selbsthilfe zur Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft einschließlich 

eines gesellschaftlichen Engagements,

2. die Leistungen der Eingliederungshilfe 

einschließlich des Zugangs zum 

Leistungssystem,

3. die Leistungen anderer Leistungsträger,

4. die Verwaltungsabläufe,

5. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere 

Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf 

Möglichkeiten zur Leistungserbringung,

6. Hinweise auf andere Beratungsangebote im 

Sozialraum,

7. eine gebotene Budgetberatung.

(3) Die Unterstützung umfasst insbesondere

1. Hilfe bei der Antragstellung,

2. Hilfe bei der Klärung weiterer zuständiger 

Leistungsträger,

3. das Hinwirken auf zeitnahe Entscheidungen 

und Leistungen der anderen Leistungsträger,

4. Hilfe bei der Erfüllung von 

Mitwirkungspflichten,

5. Hilfe bei der Inanspruchnahme von 

Leistungen,

6.die Vorbereitung von Möglichkeiten der 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

einschließlich des gesellschaftlichen 

Engagements,

7.die Vorbereitung von Kontakten und 

Begleitung zu Leistungsanbietern und anderen 

Hilfemöglichkeiten,

8.Hilfe bei der Entscheidung über 

Leistungserbringer sowie bei der Aushandlung 

und dem Abschluss von Verträgen mit 

Leistungserbringern sowie

9.Hilfe bei der Erfüllung von Verpflichtungen 

aus der Zielvereinbarung und dem 

Bewilligungsbescheid.

(4) Die Leistungsberechtigten sind 

hinzuweisen auf die ergänzende unabhängige 

Teilhabeberatung nach § 32, auf die Beratung 

und Unterstützung von Verbänden der Freien 

Wohlfahrtspflege sowie von Angehörigen der 

rechtsberatenden Berufe und von sonstigen 

Stellen.

(3) Die Unterstützung umfasst insbesondere

1. Hilfe bei der Antragstellung,

2. Hilfe bei der Klärung weiterer zuständiger 

Leistungsträger,

3. das Hinwirken auf zeitnahe Entscheidungen und 

Leistungen der anderen Leistungsträger,

4. Hilfe bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten,

5. Hilfe bei der Inanspruchnahme von Leistungen,

6.die Vorbereitung von Möglichkeiten der Teilhabe 

am Leben in der Gemeinschaft einschließlich des 

gesellschaftlichen Engagements,

7.die Vorbereitung von Kontakten und Begleitung zu 

Leistungsanbietern und anderen Hilfemöglichkeiten,

8.Hilfe bei der Entscheidung über 

Leistungserbringer sowie bei der Aushandlung und 

dem Abschluss von Verträgen mit 

Leistungserbringern sowie

9.Hilfe bei der Erfüllung von Verpflichtungen aus der 

Zielvereinbarung und dem Bewilligungsbescheid.

(4) Die Leistungsberechtigten sind hinzuweisen auf 

die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

nach § 32, auf die Beratung und Unterstützung von 

Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege sowie von 

Angehörigen der rechtsberatenden Berufe und von 

sonstigen Stellen.

Schnittstellen Pflegeberatung, Fälle mit vorliegendem Pflegebedarf

Gerontopsychiatrischer Dienst

Betreuungsbehörde
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